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Auf ein WortAuf ein Wort

Sprachkompetenz:
Kinder fördern statt Bürokratie aufbauen 

Sprachkompetenz ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, um qualifizierte Schul-
und Bildungsabschlüsse zu erreichen und bei der Wahrnehmung beruflicher Mög-
lichkeiten Chancengleichheit zu gewährleisten. Viele Kinder haben erhebliche
Sprachdefizite. Seit Jahren setzt sich der Landkreistag NRW dafür ein, diese Sprach-
defizite schon im Vorschulalter in den Kindertagesstätten durch gezielte Fördermaß-
nahmen zu beheben. Uneingeschränkt zu unterstützen ist deshalb die Zielsetzung
der Landesregierung, schon zwei Jahre vor Schulbeginn in den Kindertagesstätten
mit gezielten Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Sprachkompetenz der Kin-
der zu beginnen und die Voraussetzungen zu schaffen, Eltern auch gegen ihren
Willen zu verpflichten, ihre Kinder an Fördermaßnahmen teilnehmen zu lassen.
Die Instrumente, die die Landesregierung einsetzt, um dieses gemeinsame Ziel zu
erreichen, sind jedoch kritikwürdig.
Die kommunalen Spitzenverbände halten es für sachgerecht, dass die Erzieherinnen
und Erzieher in den Kindertagesstätten ohne formalisiertes Testverfahren in einer
ersten Stufe beurteilen, ob ein Kind förderbedürftig ist. Sie kennen die Kinder aus
monatelanger Beobachtung und sind auch in der Lage, ihre Förderbedürftigkeit
qualifiziert zu beurteilen. Nur wenn die Eltern einem Vorschlag der Erzieherinnen
zur Teilnahme ihres Kindes an Fördermaßnahmen in der Kindertagesstätte nicht
freiwillig folgen, ist ein formalisiertes Sprachstandsfeststellungsverfahren durch
Lehrerinnen und Lehrer in Verantwortung des Schulamtes erforderlich. Es muss so
ausgestaltet sein, dass eine gegen den Willen von Eltern ausgesprochene Verpflich-
tung, ihr Kind an Fördermaßnahmen teilnehmen zu lassen, einer verwaltungsge-
richtlichen Überprüfung standhalten kann. Es ist zu erwarten, dass die meisten
Eltern von Kindergartenkindern freiwillig einer Empfehlung der Erzieherinnen folgen
werden, ihr Kind an Sprachfördermaßnahmen teilnehmen zu lassen. Das von den
kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagene Verfahren führt dazu, dass nur die

wenigen Kinder, die keine Kindertagesstätte besuchen, und die Kinder in Kindertagesstätten, bei denen sich Eltern einer Emp-
fehlung zur Sprachförderung der Erzieherinnen verschließen, in formalisierten Testverfahren mit entsprechendem Aufwand auf
ihre Sprachfähigkeit getestet werden müssen. Der Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände stellt sicher, dass alle förderbe-
dürftigen Kinder Sprachfördermaßnahmen erhalten, möglichst wenige Kinder belastenden Testsituationen ausgesetzt werden
und dass die beschränkten Ressourcen für die Sprachförderung in die Sprachförderung selbst und nicht in bürokratisierte, mit
deutscher Gründlichkeit organisierte Sprachstandsfeststellungsverfahren fließen.
Die kommunalen Spitzenverbände haben deshalb das von der Landesregierung vorgesehene zweistufige Sprachstandsfeststel-
lungsverfahren von Anfang an kritisiert. Es sieht vor, dass alle Kindergartenkinder zunächst in einem von Lehrern unter Beteiligung
von Erzieherinnen durchzuführenden Vortest daraufhin überprüft werden, ob wegen Zweifeln an ihrer Sprachkompetenz ein
zweiter Test zur endgültigen Feststellung der Förderbedürftigkeit notwendig ist.
Dieses bürokratische zweistufige Testverfahren ist in diesem Jahr erstmals durchgeführt worden. Die Kritik der kommunalen
Spitzenverbände und anderer Fachleute ist dabei in vollem Umfang bestätigt worden. Die erste Stufe des Testverfahrens hat zu
einem erheblichen administrativen Organisationsaufwand der Schulämter und Schulträger sowie intensiveren Zeiteinsatz der
Erzieherinnen und Lehrer für die Teilnahme und Durchführung der Vortestverfahren geführt. An Schulen ist es wegen der Beteili-
gung von Lehrern sogar zu Unterrichtsausfall gekommen. Die Tests haben zudem nicht selten zu Ergebnissen geführt, wonach
Kinder nicht sprachförderbedürftig sind, die bisher aufgrund ihrer von den Erziehern eindeutig festgestellten Sprachförderbedürf-
tigkeit dringend förderbedürftig sind und auch teilweise schon an Fördermaßnahmen teilnehmen. Die Fehlerträchtigkeit ist nicht
überraschend. Eine monatelange Beobachtung von Kindern durch Erzieherinnen ist eine bessere Entscheidungsgrundlage für die
Feststellung der Förderbedürftigkeit als wenige Minuten in einer für Kinder ungewohnten Testsituation mit fremden Lehrern.
Umso bedauerlicher ist es, dass die Landesregierung diesen gravierenden Mängeln des zweistufigen Testverfahrens durch einige
systemimmanente Verbesserungen der Verfahrensabläufe beikommen will. Sie lösen die Strukturprobleme nicht.
Nicht akzeptiert werden kann auch, dass den von Beginn an erhobenen Forderungen der kommunalen Spitzenverbände nicht
Rechnung getragen wird, insbesondere den Ressourcenverbrauch für das formalisierte Vortestverfahren aller Kindergartenkin-
der bei den Schulämtern, den Schulträgern, den Erzieherinnen und Lehrern zu ermitteln. Es stellt sich die Frage, ob man die
Offenlegung dieser Zahlen scheut, weil dann offensichtlich würde, dass dieser immense Aufwand in keinem Verhältnis zu den
von der Landesregierung behaupteten Vorteilen ihres Testverfahrens steht und deshalb – wie es die kommunalen Spitzenver-
bände fordern – durch eine Änderung des Testverfahrens besser direkt in die Sprachförderung fließen sollte. Diese Frage stellt
sich umso dringlicher, weil trotz der sehr anerkennenswerten starken Erhöhung der Landeszuschüsse für Sprachfördermaßnah-
men in Kindertagesstätten schon jetzt feststeht, dass diese Mittel bei weitem nicht ausreichen, um dem tatsächlichen großen
Förderbedarf angemessen nachzukommen. Auch im Interesse der förderbedürftigen Kinder erwarten die kommunalen Spitzen-
verbände deshalb, dass die Landesregierung ihre bisherige Position überprüft. Dies würde im Übrigen auch dem Ziel Rechnung
tragen, überflüssige Bürokratie abzubauen oder erst gar nicht entstehen zu lassen.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
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Die Vorstandsmitglieder diskutierten zu-
nächst über die Eckpunkte sowie den

Entwurf des Gemeindefinanzierungsgeset-
zes/Steuerverbundes 2008. Sie lehnten die
Erhöhung der Schulpauschale und Umwand-
lung in eine Bildungspauschale zu Lasten der
allgemeinen Investitionspauschale um 80
Millionen Euro strikt ab, da diese 80 Millionen
Euro einer engeren Zweckbindung unterwor-
fen werden und weniger flexibel eingesetzt
werden können. Wolle die Landesregierung
kommunale Investitionsmaßnahmen im Be-
reich der frühkindlichen Bildung fördern,
müssten hierfür Mittel aus dem Landeshaus-
halt zur Verfügung gestellt werden. Insbe-
sondere bei erforderlichen Kofinanzierungen
von energetischen und baulichen Moderni-
sierungen kommunaler Kindertageseinrich-
tungen müsse das Land seinen Anteil aus
Landesmitteln erbringen.
Anschließend befasste sich der Vorstand mit
dem aktuellen Sachstand bei der Reform
der Versorgungsverwaltung. Kritisch wurde
insbesondere erörtert, dass die Landesre-
gierung bisher nicht bereit sei, den neuen
Aufgabenträgern in ausreichendem Umfang
Entscheidungsspielräume beim Einsatz des
im Wege der Personalgestellung zur Verfü-
gung gestellten Landespersonals einzuräu-
men. Außerdem sei das Verfahren nicht ak-
zeptabel, dass die Landesregierung bei der
konkreten Verteilung des Personals auf die
einzelnen Aufgabenträger anwende. Der
Vorstand bat die Geschäftsstelle, den Krei-
sen Hinweise zuzuleiten, was sie bei ihren
Stellungnahmen zu den Zuordnungsplänen
in ihre Überlegungen einbeziehen sollten.
Im Anschluss wurde der aktuelle Stand der
Verwaltungsstrukturreform im Umweltbe-
reich erörtert. Der Vorstand sprach dafür aus,
die in der Stellungnahme der Geschäftsstelle
zum Gesetzentwurf benannten Kritikpunkte
auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren
mit Nachdruck zu vertreten. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Vorstandssit-
zung waren die aktuellen Entwicklungen im
Sozialleistungsrecht auf Bundesebene. Der
Vorstand ließ sich dabei über die aktuellen
Erwartungen zum noch ausstehenden Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zum SGB II
unterrichten und betonte die Notwendig-
keit, umgehend nach der Urteilsauswertung
eine möglichst einheitliche kommunale Po-
sition zur Weiterentwicklung des SGB II zu
erarbeiten.
Zu den finanziellen Entwicklungen im Be-
reich des SGB II und SGB XI gab es danach

auf Landesebene positive Entwicklungen zur
Kenntnis zu nehmen, da es mit dem neuen
Landesausführungsgesetz zum SGB II erst-
mals gelungen ist, allen Kommunen nach
der Hartz IV-Reform einen Mehrbelastungs-
ausgleich zu sichern. Die „schwarze Null“
für alle, die einer langjährigen Forderung des
Landkreistages entspricht, schafft aus Sicht
des Vorstandes mehr Gerechtigkeit unter
den Kommunen in NRW und wurde ent-
sprechend deutlich begrüßt. Nicht weniger
deutlich, ja alarmiert nahmen die Vorstands-
mitglieder dagegen die zu befürchtende Ab-
senkung der Bundesbeteiligung an den Un -
terkunftskosten zur Kenntnis. Hier wies die
Geschäftsstelle darauf hin, dass nach einer
im vergangenen Jahr beschlossenen, sach-
widrigen Anpassungsklausel im §46 SGB II
der Beteiligungssatz des Bundes an den
konstant hohen Belastungen der Kommu-
nen schon im ersten Jahr nach der Neufest-
setzung von derzeit 31,2 Prozent unter den
Wert aus 2006, nämlich auf 28,6 Prozent
abzusinken drohe. Dies führe in NRW ge-
meinsam mit einer Absenkung im Bereich
des SGB XII zu Einbußen im dreistelligen
Millionenbereich. Die Vorstandsmitglieder
forderten zu einem gemeinsamen Vorgehen
gegen diesen Rückzug des Bundes auf, der
so seiner Verpflichtung zur Sicherstellung der
versprochenen Entlastung im SGB II noch
weniger gerecht werde. Sie baten die Lan-
desregierung, hier entsprechend für die kom-
munalen Interessen tätig zu werden.
Ebenso kritisch setzten sich die Vorstands-
mitglieder mit der Bundesbeteiligung an den
Kosten der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung in den Kreisen ausein-
ander. Die Bundesregierung plant auch hier,
die finanzielle Beteiligung des Bundes erheb-
lich zu reduzieren, obwohl in den letzten
Jahren ein erheblicher Anstieg dieser Sozial-
ausgaben zu Lasten der kommunalen Fi-
nanzen zu verzeichnen ist. Der Vorstand des
Landkreistages NRW forderte den Bund auf,
die Erstattungsleistung des Bundes im Be-
reich der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung entsprechend einer Bun -
desratsinitiative auf 20 Prozent der Grund-
sicherungsleistung festzusetzen.
Ferner debattierte der Vorstand erneut über
das von der Landesregierung geplante Kin-
derbildungsgesetz. Hierbei unterstützte er
die Stellungnahmen der kommunalen Spit-
zenverbände in der Landtagsanhörung vom
28./29. August 2007. Die Vorstandsmitglie-
der forderten die Landesregierung ausdrück-

lich auf, die Zusage des Ministerpräsidenten,
das KiBiz nur im Konsens mit allen Beteiligten
umzusetzen, einzulösen. Insoweit wurden
Bemühungen der Geschäftsstelle, gemein-
sam mit den freien Trägern Kompromissvor-
schläge zur Wiederbelebung des Konsenses
aus dem Februar zu erarbeiten, ausdrück-
lich begrüßt. Es gelte nach wie vor, eine Risi-
koverlagerung auf die kommunale Ebene
auszuschließen.
Die Geschäftsstelle informierte den Vorstand
darüber, dass zwischen Land und kommu-
nalen Spitzenverbänden weiterhin die Fra-
ge streitig erörtert werde, ob die Kommunen
als einheitlicher Ansprechpartner in NRW
bestimmt werden sollten. In den Gesprächen
mit dem Land sei vereinbart worden, mit
einzelnen Referenzkommunen ein Planspiel
durchzuführen, um zu erproben, welche Or-
ganisationsform für den einheitlichen An-
sprechpartner sinnvoll sei.
Überdies wurde in den drei folgenden
Schwerpunkten über die Gesundheitsvor-
sorge und den Infektionsschutz in NRW
beraten. Im Hinblick auf die kommunale Pan-
demieplanung sprach sich der Vorstand da-
für aus, den vorliegenden Entwurf eines kom-
munalen Influenza-Pandemieplans für NRW
zur Grundlage für Planungen im Kreis zu
machen und zugleich bei der örtlichen Pla-
nung Anpassungen vorzunehmen, die aus
den besonderen Bedingungen des kreisange-
hörigen Raumes resultieren. Darüber hinaus
empfahl er den Kreisen, die Arbeit an der
Aufstellung eines Pandemieplanes im Kreis –
soweit nicht bereits geschehen – zu intensivie-
ren beziehungsweise fortzusetzen. Zugleich
forderte er den Landtag und die Landesregie-
rung auf, die finanziellen Auswirkungen für
die Pandemievorsorge bei Dritten (z.B. Kran-
kenhäuser, niedergelassene Ärzte) oder im
Zusammenhang mit der Medikamenten-
und Impfstoffbevorratung zu analysieren
sowie notwendige Ausgleichsregelungen bei
finanziellen Belastungen zu schaffen.
Im Hinblick auf die von der Landesregie-
rung geplante Impfkampagne 2007 „Ma-
sern und mehr“ sprach er sich für eine
Unterstützung zur Verbesserung der Durch-
impfungsraten in NRW bei Schülerinnen
und Schülern weiterführender Schulen aus.
Allerdings sah er für den Erfolg dieser Lan-
desimpfkampagne jedoch eine aktive Ein-
beziehung der Kreise als untere Gesund-
heitsbehörden als vordringlich an, um die
bereits gewonnenen Erfahrungen aus bishe-
rigen Impfkampagnen der Kreise zu nutzen

Vorstand des LKT NRW
am 18. September 2007 in Düsseldorf

Unter Vorsitz von Präsident Landrat Thomas Kubendorff, Kreis Steinfurt, trafen die Vorstandsmitglieder des LKT NRW zu ihrer Sitzung
am 18. September 2007 in der Geschäftsstelle des Landkreistages Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zusammen.
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und zugleich die Fragen der Ressourcen-
verteilung und möglicher finanzieller Mehr-
aufwendungen der Kreise zu klären.
Abschließend berieten die Mitglieder über
die Fortsetzung der Kommunalisierung der
Landesförderung in den Bereichen AIDS-

und Suchtvorbeugung beziehungsweise
-bekämpfung in NRW. Sie empfahlen den
Kreisen, unter Beachtung der kreislichen Be-
sonderheiten bei den vom Land NRW be-
reitgestellten fachbezogenen Pauschalen zur
Vorbeugung beziehungsweise Bekämpfung

von Sucht und AIDS im Haushaltsjahr 2008
grundsätzlich so wie im Haushaltsjahr 2007
zu verfahren.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 11/November 2007  00.10.00

Medien-Spektrum:
Aktuelle Pressemitteilungen

NRW-Kreise alarmiert:
Massiver Rückzug des
Bundes aus Grundsiche-
rungsleistungen droht!

Presseerklärung vom 18. September 2007

Der Präsident des Landkreistages Nord-
rhein-Westfalen (LKT), Landrat Thomas
Kubendorff (Kreis Steinfurt), sprach heute
angesichts der jüngsten politischen Ent-
wicklung zum Grundsicherungsgesetz von
einer Alarmstimmung unter den Landrä-
ten im Vorstand des kommunalen Spitzen-
verbandes: „Es droht ein massiver Rück-
zug des Bundes aus dem von ihm selbst
erlassenen Leistungsgesetz. Der Bund darf
sich aber nicht aus seiner sozialen und fi-
nanziellen Verantwortung stehlen. Gerade
angesichts der eklatant steigenden kom-
munalen Ausgaben für die Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung muss
sich der Bund auch weiterhin angemessen
beteiligen.“ Anlässlich der heutigen Vor-
standssitzung des LKT forderten die Ver-

treter der 31 Kreise des Landes eine Festset-
zung des Bundesanteils der Grundsiche-
rungsleistung auf wie bisher 20 Prozent.
Demgegenüber sieht ein Gesetzentwurf
der Bundesregierung eine Bundesbeteili-
gung von nur noch sieben Prozent vor.
Zur Erinnerung: Im Jahr 2003 wurde vom
Bund die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung eingeführt. Diese So-
zialleistung wird an Menschen ausgezahlt,
die älter als 65 Jahre sind oder dauerhaft
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können
und deren eigene Mittel für den Lebens-
unterhalt nicht ausreichen. Sie wird von
den Kreisen und kreisfreien Städten aus-
gezahlt.
Die Kommunen kommen mit der Grund-
sicherung in Nordrhein-Westfalen für das
Existenzminimum von weit über 150.000
Personen auf – Tendenz stark steigend.
Die NRW-Kommunen zahlten 2006 weit
über 650 Millionen Euro, der Bund betei-
ligte sich bisher mit einem Festbetrag von
knapp 110 Millionen Euro an diesen Kos-
ten im größten Bundesland. Die Folge der

Reduzierungspläne der Bundesregierung
wäre, dass der Bundesanteil bei der Grund-
sicherung in Nordrhein-Westfalen auf un-
ter 50 Millionen Euro sinken würde.
„Diese einseitige Kostenverschiebung zu
Lasten der Kommunen ist nicht akzepta-
bel, weil der Bund über Umfang und Vor-
aussetzungen der Leistungen allein be-
stimmt. So hat der Bund bewusst auf die
Heranziehung leistungsfähiger unterhalts-
pflichtiger Kinder und Eltern bei der Be-
messung der Grundsicherung verzichtet,
was zu einer erheblichen Ausweitung der
Kosten führt“, so Kubendorff. „Wir ver-
trauen auf die Unterstützung der NRW-
Landesregierung, die mit den anderen Bun -
desländern einen Gegenentwurf vorgelegt
hat und eine dynamisierte Fortsetzung der
Bundesbeteiligung von 20 Prozent der
Grundsicherungsleistungen vorsieht.“
Selbst dabei würden die rapide aufge-
wachsenen Mehrkosten der Kommunen
infolge der Einführung der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung
längst nicht gedeckt.

Kommunen legen gemeinsam
mit Trägerverbänden Lösungs-
ansatz zur Finanzierung der
Kinderbetreuung vor

Presseerklärung vom 19. September 2007

Die kommunalen Spitzenverbände in Nord -
rhein-Westfalen, Städtetag, Landkreistag
und Städte- und Gemeindebund NRW,
haben heute gemeinsam mit den Spit-
zenverbänden der freien Wohlfahrtspfle-
ge einen Lösungsvorschlag zur künftigen
Kindergartenfinanzierung vorgelegt. Der
Vorschlag mit konkreten Formulierungen
zu den bisher im Gesetzgebungsverfah-
ren zum Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
streitigen Finanzierungsregelungen wur-
de von einer Arbeitsgruppe der so ge-
nannten Landesarbeitsgemeinschaft der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspfle-
ge erarbeitet und heute den Fraktionen
des Landtags NRW übersandt.

Mit dem Vorschlag zeigen die Spitzen-
verbände der öffentlichen und freien Wohl-
fahrtspflege einen Weg auf, die Finanzierung
der Kinderbetreuung in den Einrichtungen
auf eine Grundlage zu stellen, die die Risi-
ken zwischen Einrichtungs- und Finanzie-
rungsträgern gerechter verteilt. Daneben
bleiben weitere Kritikpunkte offen, wie
etwa die Finanzierung der Sprachförderung,
der Familienzentren oder die Kommunali-
sierung der Elternbeiträge.
„Als Kommunen haben wir den Rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz zu er-
füllen, wir sind in vielen Fällen selbst Ein-
richtungsträger und tragen den größten
Teil der Kosten der gesamten Kindergar-
tenbetreuung. Deshalb haben wir ein ho-
hes Interesse an einer praktikablen und kon-
sensualen Finanzierungslösung“, erklärten
Dr. Stephan Articus, Geschäftsführer des
Städtetages NRW, Dr. Martin Klein, Haupt-
geschäftsführer des Landkreistages NRW,
und Dr. Bernd Jürgen Schneider, Haupt-

geschäftsführer des Städte- und Gemein-
debundes NRW: „Für uns war und ist da-
her der im Februar geschlossene Finanzie-
rungs-Konsens von besonderer Bedeutung.“
Um diesen Konsens wiederzubeleben, ha-
ben die kommunalen Spitzenverbände ge-
meinsam mit den ebenfalls am damaligen
Konsens beteiligten Spitzenverbände der
freien Wohlfahrtspflege einen Lösungsvor-
schlag erarbeitet, der das System der Kind-
pauschalen aufgreift und durch ein neues
Element, das „Einrichtungsbudget“ ergänzt.
Nach dem neuen Vorschlag sollen Jugend-
amt und Einrichtungsträger im März jeden
Jahres den Bedarf an Betreuungsplätzen für
das kommende Kindergartenjahr (Beginn
01.08.) ermitteln und die in den einzelnen
Einrichtungen angebotenen Betreuungsplät-
ze planen. Dabei sollen sich die die Struk-
turen und die fachlichen Standards wie
Gruppengröße, Personalausstattung etc. an
den drei Gruppentypen orientieren, auf die
man sich im Februar gemeinsam geeinigt
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hatte. Kombinationen etwa durch „halbe
Gruppen“ aus zwei verschiedenen Typen
sollen aber möglich sein, um die gewünsch-
te Flexibilität zu erhalten. 
Anhand dieser Planungen ermittelt man
dann durch Addition aller auf eine Ein-
richtung entfallenden Kindpauschalen ein
„Einrichtungsbudget“, nach dem die För-
derung im folgenden Kindergartenjahr er-
folgt und in dessen Rahmen die Einrich-
tungen mit den Eltern Betreuungsverträge
abschließen können. Um sicherzustellen,
dass sich die Förderung im Ergebnis aber
nicht auf Planungen, sondern auf tatsäch-
liche erbrachte Betreuungsleistungen be-
zieht, wird nach Ablauf der Kindergarten-
jahres ein Vergleichsbudget ermittelt, in das
die Pauschalen für alle tatsächlich betreu-
ten Kinder einfließen. Weicht dieses Ver-
gleichsbudget um mehr als zehn Prozent
nach unten oder oben von dem Planungs-
budget ab, soll nach den Vorstellungen der
Kommunen nachträglich ein finanzieller
Ausgleich erfolgen.
„Mit diesem Vorschlag würde der gute
Ansatz der Kindpauschalen umsetzbar. Das
würden wir begrüßen, denn das System
der Kindpauschalen bietet eine große Fle-

xibilität und Leistungsgerechtigkeit“, so die
Geschäftsführer der kommunalen Spitzen-
verbände. Daneben erhielten die Einrichtun-
gen durch den zehnprozentigen „Finanzkor-
ridor“ eine Planungssicherheit, die sie und
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
rade in den ersten Jahren der Umstellung
aufgrund der Unsicherheiten etwa bezüg-
lich des künftigen Buchungsverhaltens der
Eltern dringend benötigen.
Ein weiterer unverzichtbarer Vorteil ist die
im Rahmen der kommunalen Kindergar-
tenbedarfsplanung zu vereinbarende Grup-
penstruktur. „Der Gesetzentwurf der Lan-
desregierung sieht für Kinder gleichen
Alters deutlich unterschiedliche Pauschalen
vor. Das ist nur gerechtfertigt, wenn die
Kinder auch in einer der Förderhöhe ange-
messenen Gruppen- und Personalstruktur
betreut werden. Dazu brauchen wir die
vereinbarten Gruppentypen als feste Orien-
tierung und Qualitätsvorgabe“, sagten
Articus, Klein und Schneider. Dennoch wür-
den die Einrichtungen durch die Kombina-
tionsmöglichkeiten und die Konstruktion
des Einrichtungsbudgets eine große Flexi-
bilität innerhalb der Einrichtung erhalten,
um optimal auf die Bedürfnisse von Kindern

und Familien eingehen zu können. Die im
Einzelnen zu erwartenden finanziellen Aus-
wirkungen des Modells in den jeweiligen
Konstellationen müssten allerdings noch
durchgerechnet werden.
Die kommunalen Spitzenverbände gehen
davon aus, dass der Kompromiss auch von
den in der Landesarbeitsgemeinschaft der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
nicht vertretenen Kirchen mitgetragen wer-
den kann. Dies wäre konsequent, da der
Vorschlag zur Finanzierung jedenfalls aus
Sicht der Kommunen voll und ganz der In-
tention des Konsenspapiers vom Februar
entspricht.
Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände
bietet der neue Vorschlag damit die Mög-
lichkeit, die Diskussion um die Kindergar-
tenfinanzierung zu versachlichen und den
Konsens wiederzubeleben. Die Verbände
haben dabei erfreut zur Kenntnis genom-
men, dass Minister Armin Laschet die Vor-
lage der Vorschläge der Landesarbeitsge-
meinschaft der freien und öffentlichen
Wohlfahrtspflege in der heutigen aktuel-
len Stunde des Landtages begrüßt und eine
intensive Prüfung durch die Landesregie-
rung zugesagt hat.

Sozial- und Jugendexperten
tagten im Olper Kreishaus
Presseerklärung vom 20. September 2007

Der Sozial- und Jugendausschuss des nord-
rhein-westfälischen Landkreistages kam jetzt
im Kreishaus in Olpe unter Vorsitz des Siegen-
Wittgensteiner Landrates Paul Breuer zu-
sammen. Auf der Tagesordnung der Sozial-
und Jugenddezernentinnen und -dezernenten
aus den 31 Kreisen in NRW und den beiden
Landschaftsverbänden standen dabei vor al-
lem Fragen der Kinderbetreuung und aktuelle
Entwicklungen bei den sozialen Leistungs-
gesetzen.
Zum Kinderbildungsgesetz, dem so genann-
ten und derzeit viel diskutierten KiBiz, be-
kräftigten die Kreisvertreter die grundsätzli-
che Unterstützung für das Reformvorhaben,
wiederholten aber auch die Kritik an vielen

noch offenen Fragen des Gesetzentwurfes.
„Wir begrüßen, dass mit dem Gesetz der
U3-Ausbau auch in NRW endlich voran
kommt und die Bildungskompetenzen un-
serer Kindergärten weiter gestärkt werden“
so Ausschussvorsitzender Paul Breuer nach
der Sitzung. Gerade an den Finanzierungs-
regelungen müsse aber noch nachgebes-
sert werden, da diese bisher weder für die
Träger noch für die Kommunen umsetzbar
seien. „Hierzu haben Kommunen und Trä-
gerverbände gerade neue Lösungsansätze
vorgelegt, die auch von der Landesregie-
rung positiv aufgenommen wurden“, macht
Breuer das Bestreben der Kreise deutlich,
weiter an konsensualen Lösungen im Sin-
ne der Kinder und Familien mitzuarbeiten.
Das Hauptaugenmerk der für rund 10,7
Millionen Menschen in NRW verantwort-
lichen Sozial- und Jugendexperten lag neben

der Kinderbetreuung auf den aktuellen Ent-
wicklungen bei den sozialen Leistungsge-
setzen Hartz IV und der Grundsicherung im
Alter. Hier drohen den Kreisen und kreis-
freien Städten nach aktuellen Schätzun-
gen im nächsten Jahr Einbußen von fast
170 Millionen Euro wegen nicht sachge-
rechter Kürzungen bei der Kostenbeteili-
gung des Bundes. Einstimmig forderte der
Ausschuss daher die Landesregierung auf,
hier durch eine Initiative im Bundesrat ak-
tiv zu werden.
Abschließend verständigten sich die NRW-
Kreise noch darauf, ihre Kompetenzen in
der Altenhilfe künftig noch stärker einzu-
bringen. Eine Arbeitsgruppe wird hierzu
Vorschläge erarbeiten, die nicht zuletzt in
der Diskussion um ein neues Heimgesetz
in NRW Berücksichtigung finden sollen.
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Kommunen werden vom
Bund über den Tisch gezogen
Presseerklärung vom 20. September 2007

Die nordrhein-westfälischen Kreise fühlen
sich vom Bund finanziell ein weiteres Mal
über den Tisch gezogen. Ihrem Unmut über
einen drohenden Rückzug aus der Finan-
zierung der vom Bund selbst beschlossenen
Sozialleistungen wie Hartz IV (Sozialge-
setzbuch II) und der Grundsicherung im
Alter (Sozialgesetzbuch XII) machten die
Vertreter der 31 Kreisverwaltungen jetzt
bei der Sitzung des Sozial- und Jugend-
ausschusses des Landkreistages NRW in
Olpe Luft.
Zum Hintergrund: An den von den Kreisen
und kreisfreien Städten als Sozialhilfeträ-
ger zu tragenden Sozialleistungen beteiligt
sich der Bund mit einem bestimmten An-
teil. Bei der Grundsicherung im Alter be-
trug dieser bisher fixe 409 Millionen Euro,
was bundesweit etwa einer Quote von 20
Prozent der Ausgaben entsprach. Die Be-
teiligung soll hier Mehrausgaben der Kom-
munen abdecken, die durch die vom Bund
eingeführte Freistellung der Angehörigen
von möglichen Rückgriffsansprüchen  der
Sozialhilfeträger verursacht wurden. Diese
Quote will die Bundesregierung jetzt auf
7,1 Prozent absenken, obwohl die Ausga-
ben für die Grundsicherung ständig steigen.
Bei Hartz IV dient die Beteiligungsquote
dagegen dazu, den Kommunen die im Ge-
setz ausdrücklich zugesagte Entlastung von

2,5 Milliarden Euro durch die Hartz-Re-
form zu sichern. Die Beteiligungsquoten des
Bundes an den kommunal zu zahlenden
Kosten der Unterkunft beliefen sich in den
Jahren 2005 und 2006 auf 29,1 Prozent.
Im letzten Jahr wurde diese Quote für fast
alle Bundesländer (einschließlich NRW) auf
31,2 Prozent erhöht. Gleichzeitig wurde
aber für die folgenden Jahre eine Anpas-
sungsformel ins Gesetz geschrieben, die die
Entwicklung der Quote an die Entwick-
lung der Bedarfsgemeinschaften (Fami-
lien, Einzelpersonen etc.) knüpft. Da diese
Zahl nun im vergangenen Jahr wegen ge-
setzlicher Änderungen (Rückführung von
Jugendlichen in die Bedarfsgemeinschaften
der Eltern) deutlich sank, wird die Beteili-
gungsquote des Bundes von 31,2 Prozent
in 2007 auf vermutlich unter 29 Prozent in
2008 sinken. Die Gesamtausgaben der
Kommunen für die Unterkunftskosten ver-
bleiben dagegen auf hohem Niveau, da
sich die Gesetzesänderungen zur Bedarfs-
gemeinschaftszusammensetzung nicht auf
die Höhe der Leistungen ausgewirkt haben.
Vielmehr stiegen parallel zum Rückgang der
Bedarfsgemeinschaftszahlen schlicht die
Kosten der Kommunen pro Bedarfsgemein-
schaft entsprechend an.
„Werden die Vorhaben des Bundes umge-
setzt, verlieren die Kreise und Kreisfreien
Städte alleine bei der Grundsicherung im
Alter im nächsten Jahr mehr als 60 Millio-
nen Euro“, macht der Siegen-Wittgensteiner
Landrat Paul Breuer als Vorsitzender des So-

zial- und Jugendausschusses des Landkreis-
tages NRW die Dimension deutlich. „Und
wenn man für die Hartz IV Beteiligung
einmal die Gesamtausgaben aus 2006 zu-
grunde legt (nämlich 3,36 Milliarden Euro),
bedeutet die zu befürchtende Absenkung
der Bundesbeteiligung um mehr als zwei
Prozent hier sogar einen Verlust um mehr
als 70 Millionen Euro. Und leider bewegen
sich unsere Ausgaben für die Unterkunfts-
kosten tatsächlich fast auf den Niveau der
Vorjahre.“
Bei Umsetzung der Quotenabsenkungen
drohen den 54 Kreisen und kreisfreien Städ-
ten in NRW im nächsten Jahr also Verluste
von mehr als 130 Millionen Euro. „Das
löscht bei uns auch den kleinsten Funken
Hoffnung auf eine finanzielle Erholung der
noch längst nicht gesunden Kommunalfi-
nanzen komplett aus“, so Breuer.
Am meisten ärgert den Ausschusschef aus
dem Siegerland, dass die Absenkungen völ-
lig sachfremd sind. „Der Bund trickst durch
seine Gesetze bei den Bedarfsgemeinschafts-
zahlen herum und senkt dann seine Betei-
ligungsquoten, obwohl unsere Kosten kei-
nen Deut zurückgehen. Da fühlt man sich
schlicht über den Tisch gezogen.“
Die Vertreter der NRW-Kreise forderten
deshalb die Landesregierung auf, sich durch
eine Bundesratsinitiative auf die Seite der
Kommunen zu stellen, um für die Zukunft
weiterhin an den tatsächlichen Ausgaben
orientierte Quoten in mindestens konstan-
ter Höhe festzuschreiben.
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Nordrhein-Westfalen ist eines der weni-
gen Bundesländer, in dem die abfallwirt-

schaftlichen Aufgaben geteilt sind. Gemäß
Landesabfallgesetz NRW sind die Gemein-
den für die Einsammlung und den Transport
und die Kreise für die Beseitigung beziehungs-
weise Verwertung der Abfälle zuständig.
Beim Kreis Höxter und in seinen zehn Städten
hat man sich zum Jahrtausendwechsel die
Frage gestellt, ob diese Aufgabentrennung

tatsächlich sinnvoll ist, ganz speziell in länd-
lich strukturierten Kreisen wie dem Kreis
Höxter mit seinen zehn Städten mit Ein-
wohnerzahlen von 5.500 bis 33.000.

Entscheidungsfindung

Auf Initiative des Landrates des Kreises
Höxter haben sich die politischen Entschei-
dungsträger im Kreis Höxter deshalb Ende

der 1990er Jahre mit der Thematik befasst,
inwieweit man durch die Schaffung effi-
zienterer Strukturen Einsparpotenziale in der
Abfallwirtschaft erzielen kann. Die Entschei-
dungsfindung wurde gutachterlich beglei-
tet. Es wurde prognostiziert, dass

– durch die Bündelung der abfallwirtschaft-
lichen Aufgaben der Städte beim Kreis
Höxter
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Mogelpackung bei Hartz IV:
Bund rechnet sich auf Kosten
der Kommunen gesund
Presseerklärung vom 16. Oktober 2007

Am morgigen Mittwoch will das Bundes-
kabinett eine folgenschwere Entscheidung
treffen. Es will die Bundesbeteiligung an den
Wohnkosten für Langzeitarbeitslose um
400 Millionen Euro zurückfahren, die dann
von den durch Hartz IV ohnehin schon stark
gebeutelten Kreisen und kreisfreien Städ-
ten zusätzlich aufgebracht werden müs-
sten. Die Bundesregierung begründet die
geplante Kürzung mit dem Argument, die
Zahl der so genannten Bedarfsgemein-
schaften – also der Hartz-IV-Haushalte –
sei um 3,7 Prozent gesunken, so dass die
Bundesbeteiligung um neun Prozent (näm-
lich in NRW von 31,2 auf 28,6 Prozent der
kommunalen Unterkunftskosten) abgesenkt
werden könne.
„Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist
tatsächlich auch in NRW gesunken“, be-
stätigte Dr. Martin Klein, Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistags Nordrhein-West-
falen (LKT NRW), heute in Düsseldorf.
„Die durch diese Bedarfsgemeinschaften
verursachten Kosten für Hartz IV sind aber
weder in NRW gesunken, noch hat es
bundesweit Einsparungen um 400 Millio-

nen Euro gegeben. Im Gegenteil sind die
kommunalen Hartz-IV-Kosten bundesweit
sogar um satte 800 Millionen gestiegen. Es
wäre also nur folgerichtig, die Bundesbe-
teiligung zu erhöhen und nicht mit einer
Mogelpackung die Reduzierung zu be-
gründen.“
Damit nimmt der Verbandschef auf die Tat-
sache Bezug, dass sich die Zahl der Bedarfs-
gemeinschaften nur deshalb verringert hat,
weil Langzeitarbeitslose unter 25 Jahren
seit dem letzten Jahr nur noch eingeschränkt
eigene Bedarfsgemeinschaften bilden dür-
fen, auf der anderen Seite aber 2,2 Pro-
zent mehr Bedürftige Hartz IV beziehen.
Im Klartext: „Es gibt weniger Haushalte, in
denen Hartz IV bezogen wird, den einzel-
nen Haushalten gehören aber mehr Men-
schen an. Hinzu kommen stark gestiegene
Mieten – vor allem die Energiekosten –,
die die Kosten für Kreise und kreisfreie
Städte regelrecht explodieren ließen“, rech-
nete Klein vor. „Bedarfsgemeinschaftszah-
len und tatsächliche Kosten haben also
nichts miteinander zu tun.“
Der kommunale Spitzenverband fordert von
der Bundesregierung daher einen Berech-
nungsschlüssel ein, der sich an der tatsäch-
lichen Kostenentwicklung und nicht an
gesetzgeberisch manipulierbaren Bedarfs-
gemeinschaftszahlen orientiert. „Es kann

nicht sein, dass sich der Bund hier gesund
rechnet und langfristig seine Beteiligung
an den Wohnkosten mit Tricks immer wei-
ter herunter setzt, während wir unsere Rech-
nungen nicht mehr zahlen können. Das
Versprechen einer Entlastung der Kommu-
nen um 2,5 Milliarden Euro steht immer
noch im Raum und würde mit der geplan-
ten Änderung mehr denn je verfehlt.“
Nordrhein-westfälische Kommunen seien
zudem von einer bundesweit einheitlichen
Absenkung der Bundesmittel „mit dem Ra-
senmäherprinzip“ besonders hart betroffen.
Denn hier sind die Zahlen der Bedarfsge-
meinschaften weniger stark gesunken als
im Bundesdurchschnitt. Da man seit einer
Gesetzesänderung 2006 für Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz abweichende
Quoten für die Kostenbeteiligungen des
Bundes vorgesehen habe, müsse man jetzt
auch für jedes Land die Schwankungen ein-
zeln berechnen. Und nun sei auch NRW auf-
grund der schwierigen Entwicklung an der
Reihe, vom Bund bevorzugt behandelt zu
werden. „Dass ein Land wie Nordrhein-
Westfalen trotz seiner speziellen Arbeits-
marktprobleme weiterhin keine Zuschläge
bei der Bundesbeteiligung bekommen soll,
ist für uns nicht nachvollziehbar. Hier muss
die Landesregierung dringend in Berlin ak-
tiv werden“, so Klein.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 11/November 2007  00.10.03.2

Zu einem echten Erfolgsmodell hat sich die Zentralisierung der Abfallwirtschaft im Kreis Höxter entwickelt. Bereits jetzt ist ein Ein-
sparvolumen von 1,1 Millionen Euro erreicht worden, obwohl es erst zum 1. April 2009 zur ersten Ausschreibung für das gesamte
Entsorgungsgebiet kommen wird. Kein Wunder, dass die verantwortlichen Personen und Gremien, die 2001 den Weg für dieses Ge-
meinschaftsprojekt geebnet haben, zufrieden sind. Kreis Höxters Landrat Hubertus Backhaus sieht vor allem den Aspekt der Bürger-
freundlichkeit: „Das transparente zentrale System mit den einheitlichen Gebühren im ganzen Kreis Höxter bringt größere Gerechtigkeit
für die Bürger. Außerdem kann man nur in solch einer großen Organisationseinheit eine bürgerfreundliche Abfall-Service-Hotline anbie-
ten, bei der die Bürgerinnen und Bürger unseres Kulturlandes Kreis Höxter auf alle Fragen zur Abfallentsorgung schnell die richtigen
Antworten bekommen.“

Zentralisierung der Abfallwirtschaft
im Kreis Höxter: Erfahrungsbericht von
einem Erfolgsmodell
Von Hubertus Abraham, Produktverantwortlicher für
den Bereich Abfallsammlung und -transport beim Kreis Höxter
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– durch die Einführung eines einheitlichen
abfallwirtschaftlichen Standards und

– durch die zentrale Ausschreibung der ge-
samten abfallwirtschaftlichen Aufgaben

– Einsparungen von 500.000 bis 700.000
Euro pro Jahr zu erwarten sind.

Vor dem Hintergrund dieses Einsparpoten-
zials wurde in den Stadträten und im Kreis-
tag intensiv über den besten Weg zur Um-
setzung des Projekts diskutiert. Anfang 2001
fiel eine Vorentscheidung: Acht von zehn
Städten fassten eine Grundsatzentscheidung
zur Teilnahme an der Aufgabenübertragung.
In der anschließenden Verhandlungsphase
wurden in intensiver Diskussion unter Betei-
ligung der politischen Gremien und der ab-
fallwirtschaftlichen Sachbearbeiter der be-
teiligten Institutionen die Eckpunkte der
Übertragung einvernehmlich festgelegt:

– Festlegung eines einheitlichen abfallwirt-
schaftlichen Standards

– Festlegung des Umfangs der Aufgaben-
übertragung 

– Verhandlung und Formulierung einer öf-
fentlich rechtlichen Vereinbarung

Im Oktober 2001 wurde die öffentlich recht-
liche Vereinbarung zur Übertragung der
Entsorgungsaufgaben Abfallsammlung und
-transport abgeschlossen. Die Städte Bad
Driburg, Borgentreich, Brakel, Höxter, Nie-
heim, Steinheim, Warburg und Willebades-
sen übertrugen mit dieser Vereinbarung in
vollem Umfang ihre abfallwirtschaftlichen
Aufgaben auf den Kreis Höxter. Auf Anraten
des Gutachters erteilten diese acht Städte
im Vorfeld der Übertragung der Preisüber-
wachungsstelle bei der Bezirksregierung zu-
dem den Auftrag, die auf den Kreis zu
übertragenden Entsorgungsverträge rück-
wirkend preisrechtlich überprüfen zu las-
sen. Hintergrund war das nicht immer verga-
berechtskonforme Zustandekommen dieser
äußerst heterogenen Verträge.
Als Voraussetzung für die Aufgabenüber-
tragung mussten die Entsorgungsunterneh-
men dem Übergang der jeweiligen Entsor-
gungsverträge mit der Stadt auf den Kreis
Höxter zustimmen. Das ist ausnahmslos ge-
schehen.
Der gesamte Diskussionsprozess vom ersten
Anstoß bis hin zur Unterzeichnung der öf-
fentlich rechtlichen Vereinbarung war ins-
gesamt nicht einfach und konnte nur um-
gesetzt werden, weil die Politik – und hier
insbesondere die Verwaltungsspitzen (Land-
rat und Bürgermeister) – engagiert dafür ein-
getreten sind. Die Vorbehalte der politischen
Gremien in den Städten waren sehr viel-
schichtig. Es gab beispielsweise Bedenken
hinsichtlich

– der zu erwartenden Gebührenhöhe,

– des neuen abfallwirtschaftlichen Standards,
etwa durch den Verzicht auf örtliche Be-
sonderheiten,

– der zukünftigen Größe der Abfallbehälter
auf Basis eines konsequent umzusetzen-
den Mindestbehältervolumens in Höhe
von sechs Litern pro Einwohner und Wo-
che und nicht zuletzt hinsichtlich

– des Verlustes von Einflussmöglichkeiten
durch die Aufgabe der Entscheidungs-
kompetenz im Abfallsektor.

Aufgabenübernahme

Zum 1. Januar 2002 sind die gesamten ab-
fallwirtschaftlichen Aufgaben auf den Kreis
Höxter übergegangen. Die Umsetzungspha-
se lässt sich durch folgende Schritte charak-
terisieren, wobei die einzelnen Prozesse ver-
fahrensbedingt zum großen Teil parallel
abgearbeitet werden mussten:

Verwaltungsmäßiger Aufbau
des neuen Bereichs Abfall-
sammlung und Abfall transport
und Einbindung in die Verwal-
tungsstruktur des Kreises

Die öffentlich rechtliche Vereinbarung wur-
de im Oktober 2001 gezeichnet, die Auf-
gaben sind zum 01.01.2002 von den Städ-
ten auf den Kreis übergegangen. In dieser
recht kurzen Zeit wurden in der Kreisver-
waltung alle Weichen gestellt, um Anfang
2002 die zu erfüllenden Aufgaben erledigen
zu können. Dabei war man sich bewusst,
dass sowohl von den Bürgern als auch von
den acht Stadtverwaltungen genau beob-
achtet wird, ob der Kreis tatsächlich in der
Lage ist, diese komplexe Aufgabe so kurz-
fristig zu bewältigen.
Von den Umstellungen waren verwaltungs-

intern naturgemäß die
Abteilung Abfall

wirtschaft, Wasser- und Bodenschutz be-
sonders betroffen. Es wurde kurzfristig ein
Abfallserviceteam aufgebaut, um den Bür-
ger vom ersten Tage der Übertragung an
kompetent beraten zu können. Bereits zum
Jahresanfang wurde eine verbilligte Abfall-
servicehotline geschaltet. So war gewährleis-
tet, dass jederzeit ein Ansprechpartner er-
reichbar war. Insbesondere nach Versand
des ersten Gebührenbescheides war mit in-
tensivem Telefonkontakten zu rechnen. Da-
her wurde die Hotline in den Stoßzeiten auf
die gesamte Abteilung ausgedehnt. Die im
ersten Jahr eingegangenen Anrufe (deutlich
über 20.000 Anrufe) konnten so bewältigt
werden.
Auch an die Abteilung EDV und an die Kreis-
kasse wurden hohe Anforderungen gestellt,
denn die Anzahl der in der Kreiskasse vor-
zunehmenden Buchungen hatte sich über
Nacht verdoppelt.

Datenübernahme von
den Städten, Installation
eines Behälterverwaltungs-
programms und Bescheid-
Erstellung

Die erste Aufgabe war es, die Personen-
und Behälterdaten der Städte in die kreisei-
gene EDV zu übernehmen, um den ersten
Abfallgebührenbescheid zu verschicken. Die
Datenübernahme musste also in kürzester
Zeit durchgeführt werden. Dabei war es
besonders problematisch, dass die Daten aus
unterschiedlichen EDV-Systemen stammten.
Die Übernahme war nach etwa drei Mona-
ten abgeschlossen, sodass – noch auf Basis
der Kalkulationen der einzelnen Städte – die
ersten Bescheide Anfang März verschickt
werden konnten.
Bei der Datenübernahme wurde deutlich,
dass die Daten häufig recht schlecht gepflegt
waren. Es waren erhebliche Nacharbeiten
erforderlich, um einen belastbaren Datenbe-

stand aufzubauen. Die
Probleme erstreckten sich
dabei hauptsächlich auf
folgende  Bereiche:

– Unte r s ch i ed l i che
Schreibweisen für ein
und dieselbe Straße/
für ein und dieselbe
Person.

– Behälterbestand im
Programm st immt
nicht mit dem Behäl-
terbestand vor Ort
überein.

– Papierbehälter wa-
ren in einigen Städ-
ten nicht im Daten-
bestand enthalten.

Kontrollierbare Gebührenmarken (Barcodes) an den unter-
schiedlichen Abfallbehältern tragen dazu bei, dass die ange-
strebte Gebührengerechtigkeit im Kreis Höxter erreicht wird.
Denn damit wird sichergestellt, dass jedes Gefäß im aktuellen
Datenbestand erfasst ist und auch bezahlt wird.
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– Die eigenen Satzungsvorgaben (z. B. Ein-
haltung eines Mindestbehältervolumens)
waren häufig gar nicht realisiert worden.

Im Zusammenhang mit dem Gebührenein-
zug tauchte auch die Frage auf, ob die den
Städten erteilten Einzugsermächtigungen
auf den Kreis zu übertragen sind. Nach reif-
licher Überlegung wurde entschieden, dass
neue Einzugsermächtigungen einzuholen
sind. Der Rücklauf nach dem Versand des
Gebührenbescheides war erheblich. Inner-
halb kürzester Zeit mussten etwa 28.000
Einzugsermächtigungen in das EDV-Pro-
gramm eingegeben werden. Heute liegt der
Anteil der Abbucher bei etwa 83 Prozent
und damit deutlich höher als zuvor.
Relativ schnell wurde auch klar, dass das bei
der Kreisverwaltung vorhandene Gebüh-
renveranlagungsprogramm den Anforde-
rungen nicht gerecht wurde. Notwendig

war eine Kombination aus einem Gebüh-
renveranlagungsprogramm und einer leis-
tungsfähigen Behälterverwaltungssoftware.
Anfang 2004 wurde ein entsprechendes
Softwarepaket des Unternehmens Athos
Unternehmensberatung GmbH eingeführt.

Sukzessive Umsetzung des
in der öffentlich rechtlichen
Vereinbarung geregelten
einheitlichen abfall wirtschaft-
lichen Standards

Vor der Zentralisierung war die Organisation
der Aufgaben Abfallsammlung und Abfall-
transport im Kreis Höxter durch äußerst
unterschiedliche stadtspezifische Struktu-
ren geprägt. Unterschiedliche Behältergrö-
ßen, unterschiedliche Abfuhrrhythmen beim
Restabfall, unterschiedliche Sperrmüllsyste-
me, unterschiedliche Erfassungssysteme für
Papier (Bündelsammlung und Behälterer-
fassung) und vieles andere mehr machten
eine Vergleichbarkeit der Leistungen und
Gebühren nahezu unmöglich. Auch die un -
terschiedlich hohe Quersubventionierung
der Bioabfallgefäße durch die Restabfallge-
bühr haben nicht zur Transparenz beigetra-
gen (Beispiel: Stadt A: 101,80 Euro für ein
120-Liter-Bioabfallgefäß, Stadt B: 35,00 Euro
für das gleiche Gefäß).
Leider war es jedoch nicht möglich, den ver-
einbarten Standard unmittelbar einzufüh-
ren, denn die vom Kreis Höxter übernom-

menen Entsorgungsverträge hatten höchst
unterschiedliche Laufzeiten. Die ersten Ver-
träge liefen 2003 aus, der letzte Vertrag wird
erst zum 31.12.2008 enden.
Es wurde trotzdem versucht, den vereinbar-
ten abfallwirtschaftlichen Standard einzu-
führen – soweit es die Verträge zuließen.
Zum 01.01.2003 wurden daher in den acht
Städten die abfallwirtschaftlichen Sonderleis-
tungen vereinheitlicht. Die Sperrmüllabfuhr
und die Großgeräteabfuhr wurden im ge-
samten Zentralisierungsgebiet viermal pro
Jahr angeboten. Der Abfallbehältertausch

konnte nun monatlich vorgenommen werden.
Außerdem wurde in jeder Stadt eine dezen-
trale Wertstoffannahmestelle geschaffen,
um nur einige Veränderungen zu nennen.
2004 wurde der neue Standard in Folge der
ersten Ausschreibung eines Teilgebietes in
zwei Städten in vollem Umfang eingeführt.
Besonders hervorzuheben ist hier die konse-
quente Umsetzung des Mindestbehältervo-
lumens im Restabfallbereich. Dieses sowohl
aus abfallwirtschaftlicher Sicht erforderliche,
aber auch aus Gerechtigkeitsgründen ein-
geführte Mindestvolumen ist in der Bürger-
schaft auf erheblichen Widerstand gesto-
ßen. Mit entsprechender Aufklärungsarbeit
über die örtlichen Medien, aber auch im
Rahmen einer Bürgerversammlung konn-
ten die Bedenken ausgeräumt werden. Das
System ist heute akzeptiert.
Inzwischen ist der Standard in sieben der acht
Städte eingeführt. Vier davon haben identi-

sche Gebühren, drei Städte – diese werden
von unterschiedlichen Entsorgungsunterneh-
men mit jeweils unterschiedlichen Verträ-
gen bedient – haben noch etwas abweichende
Gebühren, jedoch auf Basis eines einheitli -
chen Kalkulationsschemas. Die vollständige
Vereinheitlichung erfolgt nach dem Auslau-
fen des letzten Vertrages im Jahre 2009.

Einsparungen und
Erstattungen

Das seitens des Gutachters prognostizier-
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Restmüll Bioabfall Altpapier Behälter- Sperrmüll/ Baum- und
änderungsdienst Wertstoffe Strauchschnitt

Zulässige Be- 
hältergrößen

60 l x – – x
80 l x – – x Abholservice Abholservice

120 l x x x x im Tandembetrieb
240 l x x x x
Beistellsäcke x – – –

Abfuhr- 4-wöchentl. 2-wöchentl. 4-wöchentl. monatl. Tausch- 4x jährlich 2x jährlich
Rythmus dienst durch

Unternehmer
Austausch auf

dem Grundstück

Gebühren- Gebühr mit Behälter- Gebühr mit Abrechnung über Gebühr pro Teilfinanzierung über
modell maßstab, Mindest- Behältermaßstab Restmüllgebühr Behältertausch Gebührenmarke

größe: 6 l pro EW und (Quersubventionierung) ohne Mindestgröße
Woche, Endgültige Ent- ohne Mindestgröße
scheidung ist abhängig
von der Entwicklung
des Dualen Systems

Anmerkungen Nachbarschaftstonne Befreiungsmöglichkeit Abfuhrmenge Abfuhrmenge
möglich vom Anschluss- nach oben nach oben

und Benutzungszwang begrenzen begrenzen

Der ursprünglich vereinbarte Standard wurde zwischenzeitlich in einigen Punkten an die abfallwirtschaftlichen Erfordernisse angepasst.
Zum Beispiel wurde ein 180-Liter-Restabfallgefäß eingeführt.
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